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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 

 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 

Antrag Nr. A-R/0018/2015 der CDU-Fraktion "Wolfgang Borchert Theater nicht noch einmal 
im Regen stehen lassen!" 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

19.11.2015 Kulturausschuss Vorberatung 
09.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
16.12.2015 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 

 
Dem Antrag A-R/0018/2015 der CDU-Fraktion, eine finanzielle Hilfe für Unwetterschäden im Zu-
sammenhang mit dem Jahrhundertunwetter zu gewähren, an den Rat wird nicht gefolgt.  
 
 
Begründung: 
 
Die CDU-Fraktion hat beantragt, dem Wolfgang Borchert Theater eine finanzielle Hilfe für die 
Schäden aus dem „Jahrhundertunwetter“ vom 28./29.07.2014 zu gewähren. 
 
Infolge der Überflutungen nach dem Unwetter war u.a. der Kostüm-Fundus des Wolfgang Borchert 
Theaters stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ferner verzögerte sich wegen anhaltender 
Bauarbeiten der Bezug der neuen Spielstätte. Nach eigenen Angaben ist dem Wolfgang Borchert 
Theater daraus ein Schaden in Höhe von rund 80 Tsd. € entstanden. 
 
Städtische Finanzmittel zum Ausgleich dieser Schäden stehen nicht zur Verfügung. Die Bedarfs-
zuweisung des Landes aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz vom Dezember 2014 in Höhe von 
rund 4,5 Mio. € wurde für andere Zwecke gegeben und ist zwischenzeitlich vollständig verbraucht. 
Ein darüber hinaus gehender "Fonds für Unwetterschäden" steht ebenfalls nicht zur Verfügung. 
Die zur Gegenfinanzierung vorgeschlagene Verwendung von Finanzmitteln zur Planung im Bäder-
bereich scheidet aus haushaltsrechtlichen Gründen aus: investive Haushaltsmittel dürfen nicht für 
konsumtive Zwecke verwendet werden. 
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Ruf: 
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Schetter@stadt-muenster.de  
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23.09.2015 

Öffentliche Beschlussvorlage 
 
 



- 2 - 

V/0766/2015 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Stadt Münster zur Behebung oder Linderung von 
Unwetterschäden Soforthilfen für bedürftige Haushalte gegeben hat, darüber hinaus aber grund-
sätzlich keine eigenen finanziellen Hilfen an Dritte geleistet hat. Auch, um die Schaffung eines 
Präzedenzfalles zu vermeiden, sollte das Wolfgang Borchert Theater keine städtischen Finanzmit-
tel für Unwetterschäden erhalten. 
 
I.V. 
 
gez. Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
Anlage 
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